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Sprechzeiten Bürgermeister
nur nach Vereinbarung
(per Telefon oder E-Mail)

Öff nungszeiten Gemeindeverwaltung
Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Öff nungszeiten Meldebehörde
Di. 09:30 – 12:00 Uhr
 14:00 – 18:00 Uhr
 und nach Vereinbarung

Bauernregel: 
Wenns an Lichtmess 

stürmt und schneit, 
ist der Frühling 

nicht mehr weit.In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar 2026 konnten über 
Oberwiera deutlich sichtbare Polarlichter beobachtet werden. 
Ein starker Sonnensturm führte dazu, dass energiereiche Teilchen 
der Sonne in die Erdatmosphäre gelangten und dort mit 
verschiedenen Gasen reagierten. Dadurch entstanden die typischen 
grünen und violetten Leuchterscheinungen, die normalerweise nur 
in hohen nördlichen Breiten auftreten.
In Verbindung mit diesem besonderen Naturereignis wünschen wir 
allen Bürgerinnen und Bürgern von Oberwiera alles Gute für das 
neue Jahr, Gesundheit, Zuversicht und viele positive Momente.

Ü B E R  O B E R W I E R A

Foto: Sarah Hahn
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Amtlicher Teil
Einladung 

zur nächsten Sitzung des Gemeinderates  
der Gemeinde Oberwiera

Die nächste Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ober-
wiera findet am Mittwoch, 25. Februar 2026, 19:00 Uhr, 
in der Mehrzweckhalle statt. Die Tagesordnung wird an der 
Verkündigungstafel am Gemeindeamt Oberwiera, Hauptstra-
ße 19, und auf der Internetseite der Gemeinde Oberwiera  
www.gemeindeoberwiera.de / Gemeinde Nachrichten / Sit-
zung des Gemeinderates / Informieren (Einladung mit Datum 
anklicken) veröffentlicht.

Störungsrufnummern von MITNETZ STROM
Damit Sie im Störungsfall schnellstmöglich Hilfe erhalten, bitte 
unter der kostenlosen Störungsrufnummer (Mo. bis So.: 00:00 – 
24:00 Uhr) der MITNETZ STROM: 0800 2305070 anrufen.
Ergänzend ist es unter www.stromausfall.de möglich, Stö-
rungen online zu melden. Weiterhin besteht unter www.mit-
netz-strom.de/stromausfall die Möglichkeit anhand Ihrer Post-
leitzahl zu prüfen, ob eine Versorgungsunterbrechung geplant 
ist bzw. uns aktuell eine Störung bekannt ist.
Bitte heben Sie sich diese Nummern gut auf.

Sprechstunde des Bürgermeisters
Die Sprechzeiten des Bürgermeisters finden nur nach vor-
heriger Absprache statt. Termine können Sie unter Telefon 
037608 22926 oder E-Mail an info@gemeindeoberwiera.de 
vereinbaren. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Schiedsstelle in Waldenburg
Der Sprechtag der Schiedsstelle der Stadt Waldenburg findet 
nach vorheriger telefonischer Vereinbarung statt. Bitte melden 
Sie sich bei Bedarf unter Tel. 037608 123-0.

Beiträge für die Wieratalnachrichten
Wer Artikel, Anzeigen oder Ähnliches für die Wieratalnach-
richten hat, kann diese gern per Mail an:
redaktion@gemeindeoberwiera.de
zu uns senden. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge ggf. 
zu kürzen/ändern bzw. zurückzuhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Veröffentlichung von Daten – Widerspruchsrecht

Gemäß § 50 Bundesmeldegesetz (BMG) darf die Meldebe-
hörde
1.	 Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahl-

vorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstim-
mungen Daten von Gruppen von Wahlberechtigten mit-
teilen, soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 BMG).

2.	 auf Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder Rundfunk 
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Eheju-
biläen von Einwohnern erteilen (§ 50 Abs. 2 BMG).

3.	 Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, Auskunft erteilen (§ 50 Abs. 3 BMG).

4.	 öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften Daten von Fa-
milienangehörigen übermitteln, die nicht Mitglieder dieser 
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft sind oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören  
(§ 42 Abs. 2 BMG).

Gegen die Datenweitergabe kann in den Fällen 1 – 3 gemäß 
§ 50 Abs. 5 BMG und im Fall 4 gemäß § 42 Abs. 3 BMG in 
der Meldebehörde Waldenburg, Markt 1, 08396 Waldenburg 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt wer-
den. Er ist von keinen Voraussetzungen abhängig, braucht 
nicht begründet zu werden und gilt bis zu einer gegenteiligen 
Erklärung gegenüber der Meldebehörde unbefristet.
Eine Datenübermittlung erfolgt nicht, wenn eine Auskunfts-
sperre nach § 51 BMG vorliegt oder nach § 52 BMG ein be-
dingter Sperrvermerk eingetragen ist.

Bekanntmachung
Die Bekanntmachung über die Veröffentlichung von Daten –  
Widerspruchsrecht hängt vom 2. bis 13. Februar 2026 an der 
Bekanntmachungstafel der Gemeindeverwaltung Oberwiera, 
Hauptstraße 19 in Oberwiera aus.
Quellmalz, Bürgermeister

Bekanntmachung
Die Bekanntmachung für die Auslegung des Entwurfs der 
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2026 und 2027 
(Zweijahreshaushalt 2026/2027) für die Gemeinde Oberwiera 
mit anschließender Einspruchsfrist für die Einwohner und Ab-
gabepflichtigen hängt vom 5. bis 24. Februar 2026 an der 
Bekanntmachungstafel der Gemeindeverwaltung Oberwiera, 
Hauptstraße 19 in Oberwiera aus.

Wichtige Hinweise zur Grundsteuer  
auf den Stichtag 1. Januar 2026

Aufgrund von Verzögerungen bei der Bereitstellung der pro-
grammtechnischen Voraussetzungen für die Durchführung von 
Fortschreibungen, Nachfeststellungen sowie Neuveranlagung, 
Nachveranlagungen und Aufhebungen des Grundsteuermess-
betrags auf den Stichtag 1. Januar 2026 können den Gemein-
den derzeit leider keine aktualisierten Eigentümerdaten durch 
die Finanzverwaltung übermittelt werden. Dies betrifft sämt-
liche im Jahr 2025 eingetretenen Änderungen, einschließlich 
Grundsteuerbefreiungen sowie Eigentumsübertragungen an 
Grundstücken. 
Aufgrund dieser technischen Probleme der Finanzverwaltung ist 
es den Gemeinden momentan nicht möglich, die Grundsteuer-
vorauszahlungen den neuen Eigentümerinnen und Eigentümern 
zuzuordnen. Es kann daher vorkommen, dass bisherige Eigen-
tümer vorläufig weiterhin mit den Vorauszahlungen belastet 
werden. Wir weisen zudem darauf hin, dass sich der Versand 
der geänderten Bescheide entsprechend verzögern wird.
Für Rückfragen steht Ihnen die Mitarbeiterin im Fachamt Steu-
ern (Tel.: 037608 123-22) zu den Öffnungszeiten der Stadtver-
waltung Waldenburg gern zur Verfügung. 
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Wichtige Bürgerinformation
Schneeräumen und Streuen  
in der Gemeinde Oberwiera

Damit alle Bürgerinnen und Bürger sicher durch den Winter 
kommen, erinnert die Gemeinde Oberwiera an die geltenden 
Pflichten aus der Allgemeinen Straßensatzung.

Wer muss räumen und streuen?
Alle Anlieger – also Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigte, Nutzungsberechtigte sowie ggf. Mieter oder Pächter 
– sind verpflichtet, die Gehwege entlang ihrer Grundstücke 
wintertauglich zu halten.
Schneeräumen
•	Gehwege müssen so geräumt werden,  

dass sie gefahrlos begehbar sind.
•	Gibt es keinen Gehweg, gilt ein 1,5 Meter breiter Streifen 

entlang des Grundstücks als Gehweg.
•	Schnee darf nicht auf die Fahrbahn oder  

auf Nachbargrundstücke geschoben werden.
Streuen bei Glätte
•	Bei erkennbarer Schnee- oder Eisglätte  

ist unverzüglich zu streuen.
•	Empfohlen werden abstumpfende Mittel  

wie Sand oder Splitt.
•	Auftausalze sollen nur in Ausnahmefällen  

verwendet werden.
Räum- und Streuzeiten
•	Montag bis Samstag: ab 06:00 Uhr
•	Sonn- und Feiertage: ab 08:00 Uhr
•	Ende der Pflicht: jeweils am Abend (ca. 20:00 Uhr)
•	Bei anhaltendem Schneefall ist mehrmals nachzuräumen.
Wichtiger Hinweis: Wer seinen Pflichten nicht nachkommt, 
muss mit Bußgeldern sowie Haftungsansprüchen bei Unfällen 
rechnen.
Die vollständige Allgemeine Straßensatzung der Gemeinde 
Oberwiera ist jederzeit auf der Internetseite der Gemeinde 
www.gemeindeoberwiera.de einsehbar.
Gemeinsam für ein sicheres Oberwiera – vielen Dank für Ihre 
Mithilfe und Ihr Verantwortungsbewusstsein!

Öffentliche Bekanntmachung
Ablagerungsverbot an  

Wertstoff- und Altkleidercontainern
Die Gemeinde Oberwiera macht darauf aufmerksam, dass das 
Abstellen von Glas, Kleidung, Schuhen, Kartons, Säcken oder 
sonstigen Gegenständen vor den Wertstoff- und Altkleider-
containern verboten ist. 
Dieses Verbot ergibt sich aus den geltenden abfallrechtlichen 
Bestimmungen im Freistaat Sachsen sowie aus den kommu-
nalen Ordnungsvorschriften.
Warum ist das Abstellen vor den Containern untersagt?
•	Vermeidung von Vermüllung: Abgestellte Gegenstände füh-

ren zu erheblichen Verunreinigungen der Sammelstellen.
•	Sicherheitsrisiken: Besonders Glas stellt eine Gefahr für Fuß-

gänger und Verkehrsteilnehmer dar.
•	Behinderung der Entsorgung: Ablagerungen erschweren oder 

verhindern die ordnungsgemäße Leerung der Container.
•	Schutz der Wiederverwertbarkeit: Witterungseinflüsse ma-

chen abgestellte Kleidung unbrauchbar.
Das Stellen von Abfällen außerhalb der vorgesehenen Behäl-
ter stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem 
Bußgeld geahndet werden. Die Gemeinde wird die Container-
standorte verstärkt kontrollieren.
Hinweis zur richtigen Entsorgung
•	Glas ist ausschließlich in die Glascontainer einzuwerfen.
•	Kleidung und Schuhe sind vollständig und in verschlossenen 

Beuteln in die Altkleidercontainer zu geben.
•	Nicht verwertbare Textilien gehören in den Restmüll.
•	Sperrige Gegenstände dürfen grundsätzlich nicht an Contai-

nerstandorten abgestellt werden.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung dieser 
Regelungen und um verantwortungsbewusstes Handeln, um 
die Sauberkeit und Sicherheit im Gemeindegebiet zu gewähr-
leisten.

Leinenpflicht – überall, jederzeit
Hunde sind auf allen öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, 
in Grünanlagen, in der Nähe von Spiel- und Sportflächen sowie 
in allen öffentlich zugänglichen Bereichen stets an der Leine zu 
führen. Dies gilt für alle Hunde, unabhängig von Größe, Rasse 
oder Verhalten.
In den vergangenen Wochen wurde vermehrt beobachtet, 
dass Hunde im Gemeindegebiet ohne Leine geführt werden. 
Wir möchten daher erneut auf die geltende Leinenpflicht 
hinweisen.

Parken im Kreuzungsbereich
Hinweis gemäß StVO

In den vergangenen Wochen wurde im Gemeindegebiet ver-
mehrt festgestellt, dass Fahrzeuge im Kreuzungs- und Einmün-
dungsbereich abgestellt werden. Dies führt zu gefährlichen 
Situationen und beeinträchtigt die Sicht für alle Verkehrsteil-
nehmenden.
Nach § 12 der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) ist das Par-
ken im Bereich von Kreuzungen und Einmündungen verboten. 
Fahrzeuge dürfen nicht innerhalb von 5 Metern vom Schnitt-
punkt der Fahrbahnkanten abgestellt werden. Verstöße kön-
nen ein Bußgeld nach sich ziehen und im Einzelfall das Ab-
schleppen des Fahrzeugs erforderlich machen.

Parken im verkehrsberuhigten Bereich –  
wichtige Hinweise

In verkehrsberuhigten Bereichen ist das Parken ausschließlich 
in den dafür gekennzeichneten Flächen erlaubt. Das Abstellen 

von Fahrzeugen außerhalb dieser markierten Bereiche ist nicht 
gestattet. Gerade in Wohngebieten führt falsches Parken zu 
erheblichen Problemen:
•	Der Winterdienst kann Straßen und Wege nicht ordnungs-

gemäß räumen.
•	Feuerwehr und Rettungsdienste können im Einsatzfall behin-

dert oder sogar vollständig blockiert werden.
Wir bitten daher alle Verkehrsteilnehmenden, die geltenden 
Vorschriften zu beachten und nur in den ausgewiesenen Park-
flächen zu parken. Dies dient der Sicherheit aller Bewohne-
rinnen und Bewohner.

►
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Ehrenamt Blutspende: 
Mit Herz und Engagement Leben retten

Wer ein Ehrenamt ausübt, der engagiert sich freiwillig und un-
entgeltlich, um das Gemeinwohl zu fördern und dadurch den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Die Ausübung 
eines Ehrenamts innerhalb einer Gliederung des Deutschen 
Roten Kreuzes kann in unterschiedlicher und sehr vielfältiger 
Form erfolgen. So stellt auch eine uneigennützige DRK-Blut-
spende ein Ehrenamt dar. 
Neben der oftmals lebensrettenden Spende von einem hal-
ben Liter Blut, bedeutet der Einsatz auch einen Zeitaufwand 
von rund einer Stunde, für den der oder die Spendende keine 
fi nanzielle Aufwandsentschädigung erhält. 
Aber auch für die Unterstützung rund um die Planung und 
Durchführung von Blutspendeaktionen sind ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer in den Städten, Dörfern und Gemein-
den herzlich willkommen! In dem Blutspende-Podcast „500 
Milliliter Leben“ erzählt ein Ehepaar in der Episode „Mit Herz-
blut dabei – Ehrenamt bei der Blutspende“ über sein ganz per-
sönliches Engagement, seine Aufgaben und das Glücksgefühl, 
das die Ausübung des Ehrenamtes ihm verschaff t. 
Die Übernahme eines Ehrenamts in der DRK-Blutspende ist 
auch ohne eine Mitgliedschaft im DRK möglich. Art und Um-
fang der Einsätze können selbstverständlich selbst bestimmt 
werden. Jeder ist willkommen! 
www.blutspende.de/podcast
Allein in Sachsen führt der gemeinnützige DRK-Blutspende-
dienst Nord-Ost jährlich weit über 3.400 Blutspendeaktionen 
durch, um die lückenlose Patientenversorgung mit Blutpräpa-
raten in der Region an 365 Tagen im Jahr 24/7 zu gewährlei-
sten. Alle DRK-Blutspendetermine unter: 
www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/
Für alle DRK-Blutspendetermine wird um eine Terminreservie-
rung gebeten, die online oder telefonisch über die kostenlose 
Hotline 0800 1194911 sowie über den Digitalen Spenderser-
vice www.spenderservice.net erfolgen kann. 

Nächster Termin in Oberwiera
Die nächste Blutspendeaktion in Oberwiera fi ndet am Mon-
tag, 9. Februar 2026, 15:30 ‒ 19:00 Uhr, im Vereinshaus, 
Hauptstraße 1, statt. Bitte zur Blutspende den Personalausweis 
mitbringen!

Warum ist das wichtig?
• Schutz von Kindern, älteren Menschen 

und anderen Verkehrsteilnehmern
• Vermeidung von Gefahrensituationen 

durch unkontrollierte Hunde
• Schutz von Wildtieren, 

besonders in Feld- und Waldbereichen
• Sicherstellung eines rücksichtsvollen Miteinanders
Bußgelder bei Verstößen: 
Das Nichtbeachten der Leinenpfl icht stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar. Verstöße können gemäß den geltenden Vor-
schriften mit Bußgeldern geahndet werden. Die Gemeinde 
wird die Einhaltung der Regelungen verstärkt kontrollieren. 
Für ein sicheres und respektvolles Zusammenleben im gesam-
ten Gemeindegebiet.

Amt für Abfallwirtschaft
Richtige Sammlung von Lithium-Ionen-Batterien 

und -Akkus – gemeinsam für mehr Sicherheit
Durch falsch entsorgte Elektrogeräte, Batterien und Akkus 
kommt es in Deutschland täglich zu Bränden in Entsorgungs-
fahrzeugen, -anlagen aber auch Abfalltonnen. Auch im Land-
kreis Zwickau konnte zuletzt Mitte Dezember 2025 ein ent-
stehender Fahrzeugbrand bereits bei der Rauchentwicklung 
durch das beherzte und rechtzeitige Eingreifen der Fahrer ge-
rade noch verhindert werden. Im Entsorgungsfahrzeug wurden 
falsch entsorgte Batterien als Ursache entdeckt.

Batterien und Akkus enthalten diese Chemikalien und sind 
somit gefährliche Abfälle. Sie sind getrennt zu sammeln und 
dürfen nicht in Abfalltonnen entsorgt werden. Besonders pro-
blematisch sind Lithium-Ionen-Batterien und -Akkus, da Lithi-
um leicht brennbar und reaktionsfreudig ist. Sie können sich 
unter Umständen sogar selbst entzünden. 
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Vereinsnachrichten/Veranstaltungen ... .

Glückwünsche .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturgut Quellenhof
Veranstaltungen Februar/März 2026

6. Februar 2026 | 19:30 Uhr
Literatur am Grünen Kamin. Bringen Sie ein Buch mit, stellen 
Sie es kurz vor und lassen sich von den Funden anderer über-
raschen ...
14. Februar 2026 | 19:30 Uhr
Reisebericht „Von Alaska nach Feuerland“ von und mit dem 
„Weltenradler“ Thomas Meixner aus Sachsen-Anhalt, der mit 
seinem neuen Expeditionsrad in Alaska startete, um damit nach 
Feuerland, ganz im Süden Lateinamerikas, zu gelangen. Nach 
41.000 Kilometern und 20 Monaten hat er diese spektakuläre 
Reise in Santiago de Chile beendet.

Hallo, liebe Senioren, 
hier sind die nächsten Termine von Muldental-Marketing: 
• Mittwoch, 18. Februar 2026 

Grünes Gewölbe Dresden, 07:10 Uhr ab Oberwiera
• Mittwoch, 18. März 2026 

musikalisch-bunter Erlebnistag in der Schwartenbergbaude
Anmeldung bei Frau Doehler unter Tel. 03723 701187.
Freundliche Grüße 
Marlies Heinke, Bernd Heimer und Karin Blei

Bei der Entsorgung sind daher folgende Sicherheitsmaß-
nahmen erforderlich:
• Altbatterien sind generell getrennt zu sammeln.
• Sie sind, wenn möglich, vor der Entsorgung aus Elektrogerä-

ten zu entnehmen.
• Die Pole lithiumhaltiger Batterien und Akkus Pole sollten mit 

Klebe- oder Isolierband abgeklebt werden.
• Die Lagerung sollte in nicht brennbaren Behältern erfolgen, 

die mit Sand gefüllt werden können, um Kurzschlüsse zu 
vermeiden. 

• Beschädigte, zum Beispiel ausgelaufene Altbatterien sind 
chemisch instabil und stellen ein erhöhtes Brand- bezie-
hungsweise Explosionsrisiko dar. Sie müssen getrennt von 
intakten aufbewahrt und bei der Abgabe auf die Beschädi-
gung hingewiesen werden. 

Übrigens: Seit 1. Januar 2026 nimmt der Landkreis Zwickau 
auch Batterien und Akkus aus Leichten Verkehrsmitteln wie 
E-Scootern und E-Bikes, sogenannte LV-Batterien, an. Die An-
nahmestellen sowie deren Öff nungszeiten und Annahmespek-
tren sind unter www.landkreis-zwickau.de/annahmestellen 
veröff entlicht.
Quelle: batterie-zurueck.de

Bücherei 
Öff nungszeiten 
Am Donnerstag, 12. Februar 2026, ist 
die Bücherei von 16:00 bis 18:00 Uhr 
geöff net. 
Wir freuen uns auf viele Leser.
Ihre Gemeindebibliothek

28. Februar 2026 | 19:30 Uhr
Bob Dylan Tribute Konzert und Lesung mit Fischer & Folk. Bob 
Dylan zählt zu den bekanntesten Musikern des 20. Jahrhunderts. 
2016 erhielt die Legende der Folk- und Rock-Szene als erster 
Musiker den Literatur-Nobelpreis.
7. März 2026 | 10:00 – 16:00 Uhr | Grafi kwerkstatt
Experimentelle Grafi k: Sabine Müller lädt ein, mit der Radier-
nadel oder dem Cuttermesser eine eigene Grafi k zu gestalten 
(s. 21. Februar).
7. März 2026 | 19:30 Uhr
Landfi lm präsentiert: „Eine Million Minuten“ (D, FSK 0), eine Fa-
milie sucht auf einer Weltreise nach dem, was im Leben wirklich 
zählt.
Das Kulturgut Quellenhof und seine Einrichtungen (Galerie, 
Museum, Werkstätten) können donnerstags, 14:00 – 18:00 Uhr, 
meist an Sonn- und Feiertagen, 13:00 – 17:00 Uhr, sowie nach 
Anmeldung unter Tel. 0173 9257514 besichtigt werden. 
Klaus Börngen, Heimatverein Göpfersdorf e. V.
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Kirchennachrichten
www.kirche-os.de

Gottesdienste und Veranstaltungen 
1. Februar 2026
09.00 Uhr  Neukirchen
8. Februar 2026
10.15 Uhr  Meerane
15. Februar 2026
09.00 Uhr Pfaff roda
22. Februar 2026
09.00 Uhr Tettau
1. März 2026
09.00 Uhr Oberwiera, Pfarrhaus
13. März 2026
 Schönberg, Weltgebetstag der Frauen 

im Gemeindeamt mit Carola Milde

Aus der Kirchgemeinde .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rückblick auf die Krippenspiele unserer 
Kirchgemeinde Oberwiera-Schönberg

In allen sechs Kirchen unserer Kirchgemeinde durften wir wie-
der wunderbare Krippenspiele erleben. Besonders beeindru-
ckend war die Vielfalt der Mitwirkenden: Von den jüngsten 
Darstellerinnen und Darstellern im Alter von vier Jahren bis 
hin zu erfahrenen Mitspielenden mit 62 Jahren haben alle mit 
großer Freude, Kreativität und Engagement dazu beigetragen, 
die Weihnachtsgeschichte lebendig werden zu lassen.

Unser herzlicher Dank gilt allen Beteiligten – den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die mitgespielt haben, den 
Mitwirkenden in den Gottesdiensten sowie den zahlreichen 
Helfenden im Hintergrund. Gemeinsam habt ihr diese beson-
deren Momente geschaff en. Als Dankeschön laden wir alle 
Mitwirkenden, gemeinsam mit unserem Kirchenvorstand, im 
März zu einem gemeinsamen Pizzaessen ein. Der genaue Ter-
min wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Jakob Kühni und Mona Schubert
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Kita „Kunterbunt“... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ein kunterbuntes neues Jahr
Die Kita „Kunterbunt“ wünscht allen Familien, Freunden und 
Unterstützern ein glückliches und gesundes neues Jahr! 
Wir hoffen, dass auch das Jahr 2026 für alle voller Lachen, 
spannender Erlebnisse und vieler schöner, gemeinsamer 
Momente steckt. Gleichzeitig möchten wir von Herzen Dan-
ke sagen: „Danke für die Unterstützung, für das Vertrauen, 
für die großzügigen Spenden und das große Miteinander, 
welches unsere Kita ausmacht! Ohne euch wäre vieles nicht 
möglich gewesen!“
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.
Ein aufregender Abschied für unsere Schulanfänger

Das letzte Kindergartenjahr war für unsere 14 Schulanfänger 
eine ganz besondere Zeit. 

Neuer Glanz in alten Räumen
Kaum war die letzte Girlande aufgewickelt, rückten die Hand-
werker an. 

Neben der notwendigen Vorbereitung auf die Schule, konn-
ten unsere Schulanfänger dank der Förderung durch die „Stif-
tung Bildung“ viele spannende Ausflüge genießen, Theater 
besuchen, Alpakas streicheln, klettern gehen und natürlich 
gemeinsam und mit Unterstützung der Eltern ein tolles Zu-
ckertütenfest feiern.

Eine Festwoche zum 70. Geburtstag,  
die wir nie vergessen werden

Das Highlight in diesem Jahr war sicherlich unsere Festwoche. 
Nach einem wunderschönen Ausflug der ganzen Kita in den 
„Sonnenlandpark“ war die Theateraufführung unserer Kinder 
in der rappelvollen Mehrzweckhalle und das anschließende 
Fest der gelungene Abschluss. 

Noch heute trällern wir fröhlich unsere Kita-Hymne.

Dank einer Förderung durch das Sächsische Ministerium für Kul-
tus und die Gemeinde Oberwiera bekamen wir neue Dachfen-
ster mit Hitzeschutz, ein modernes Bad mit ausreichend Wasch-
becken und Toiletten, selbst im Keller wurde gewerkelt. 

Kunterbunte Trommelklänge
Gerade waren die Herausforderungen des Umbaus gemeistert, 
da schallten afrikanische Trommelklänge durch unser Haus. 
Unsere neuen Schulanfänger konnten mit dem Künstler Herrn 
Wichtlhuber in einer Projektwoche trommeln, bis die Wände 
wackelten.

Mit einem kleinen Konzert vor allen Kindern und Mitarbeitern 
wurde dieses Projekt am Nikolaustag wundervoll abgeschlossen. 
Wir sagen Herrn Wichtlhuber und der Förderstelle für kulturelle 
Bildung im Kulturraum Vogtland-Zwickau herzlich Danke!

Eine gemütliche und funkelnde Weihnachtszeit
Zum Jahresende wurde es dann doch noch ruhig und gemütlich. 
In unserem Weihnachtszimmer wurde gemeinsam gebastelt, 
gebacken, gespielt, gelesen, gesungen und natürlich gelacht. 
Nach so vielen schönen Momenten und gelungenen Projekten 
freuen wir uns auf ein kunterbuntes neues Jahr mit euch allen.
Viele Grüße euer Team der Kita „Kunterbunt“
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